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I. Hygienische Vorhaltemaßnahmen durch den Tierhalter
· Der Tierhalter hat für Bestandsbesuche die notwendigen Vorhaltemaßnahmen zur Einhaltung der Biosicherheit sicherzustellen. Schutzkleidung und Arbeitsmaterialien sind zur Verfügung zu stellen (siehe Anlage). Bei der Anforderung von klinischen Untersuchungen ist zu erfragen, ob dies erfüllt ist. Nur dann kann ein Bestandsbesuch erfolgen.

II.  Ankunft mit dem Auto am Betrieb
· Auto an der Gehöftgrenze stehen lassen
· Einmalüberziehstiefel anziehen
· sofern Probennahme ggf. erforderlich, notwendiges Material bedarfsgerecht abpacken und mit in den Bestand nehmen

III.  Betreten der Stallungen
· In Hygieneschleuse bestandseigene saubere Schutzkleidung anlegen (Overall und Stiefel)
· Waschen und Desinfektion von Händen und Stiefel vor Betreten der Stallgebäude

IV. Maßnahmen im Stall 
· Arbeitsmaterial des Tierhalters nutzen (siehe Anlage) 
· Bei direktem Tierkontakt Verwendung von Einweghandschuhen 
· Beim Wechsel von Stallgebäuden am Stallzugang Hände und Stiefel reinigen und desinfizieren, alternativ ggf. Stiefel- / Schuhwechsel

V. Verlassen der Stallungen
· In Hygieneschleuse Reinigung und Desinfektion der Stiefel und aller verwendeten Hilfsmaterialien 
· Ablegen der Schutzkleidung 
· Reinigung und Desinfektion der Hände 
· Erneutes Anlegen Einmalüberziehstiefel, Ausziehen an der Gehöftgrenze,
· Im Falle der Probenahme Probenmaterial und Dokumente in Probenbeutel verpacken und verschließen, ungenutztes Material und Abfall (genutzte Kanülen, Einmalüberziehstiefel etc.) verbleiben im Betrieb zur Entsorgung. 




Anlage: Vorhaltemaßnahmen des Schweinehalters im Rahmen von Handelsuntersuchungen bei Afrikanischer Schweinepest

Nach den Vorgaben zur Einhaltung der Biosicherheit muss im Bestand eine Hygieneschleuse mit Handwaschbecken, Wasseranschluss mit Abfluss zur Reinigung von Schuhzeug, sowie Vorrichtungen zur getrennten Aufbewahrung von Straßenkleidung und stalleigener Schutzkleidung vorhanden sein.
Zusätzlich müssen an Stallzugängen Vorrichtungen zur Reinigung und Desinfektion von Händen und Schuhzeug eingerichtet sein.

Aus seuchenhygienischen Gründen sind Schutzkleidung und Arbeitsmaterialien bei Untersuchungen und Probennahmen durch ermächtigte Tierärzte durch den Tierhalter bereit zu stellen und verbleiben nach Gebrauch im Betrieb.


Schutzkleidung:
· sauberer, gewaschener Stoffoveral in passender Größe (siehe Nr. III)
· saubere Stiefel in passender Größe (siehe Nr. III)
· Einweghandschuhe in passender Größe (siehe Nr. IV)


Arbeitsmaterialien:
· Nasenschlinge, (siehe Nr. IV) 
· Viehzeichenstift oder -spray, Taschenlampe (siehe Nr. IV)
· funktionsfähiges Digital – Fieberthermometer (siehe Nr. IV)
· Klemmbrett mit Papier (siehe Nr. IV)
· Kugelschreiber und Edding (siehe Nr. IV)
· Behältnisse oder Beutel für Proben und Abfall (siehe Nr. IV und V)
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